
Allgemeine Empfehlungen (ab 29. Mai) für Sportvereine: 
https://www.sportaustria.at/de/schwerpunkte/mitgliederservice/informationen-zum-
coronavirus/handlungsempfehlungen-fuer-sportvereine-und-sportstaettenbetreiber/ 

Lockerungen ab 01.07.2020 für Kontaktsportarten auch Indoor wieder erlaubt! 
Bestätigung von E.H. bei Covid-19-Hotline für Sport (Tel. +43 1 71606-665270 von 
29.06.2020 um 12:14)  und bei Magistrat Klagenfurt Abt. Sport – Mag. Polak (Tel. +43 463 
5375170 von 29. 06.2020 um 14:48)  eingeholt. 

· Abstand hal ten, daher gilt  
o Sämtliche Sportstätten (indoor wie outdoor) dürfen per 29. Mai unter Einhaltung 

eines Mindestabstandes von einem Meter, zwischen Personen, die nicht in 
einem gemeinsamen Haushal t leben, betreten werden.  

o Ein Mund-Nasen-Schutz ist bei der Sportausübung nicht notwendig. 
o  

Um im Son Jong Ho Cl assic Taekwondo Center in Klagenfurt den Mindestabstand 
von 2 m einhalten zu können, si nd maximal 17 Personen/pro Training zuzüglich 
Trainer zugelassen! Derzeit daher kein Freikampf und Zweitschrittkampf möglich. 
Die Einteilung erfolgt in Gruppen, die im Center aufliegen. Für die Freitag-Trainings 
um 18:30 ist es möglich sich (außerhalb der jeweiligen Gruppe) in der im Center 
aufliegenden Liste anzumelden. Beim Betreten und Verl assen des Center s und in 
den Umkleiden ist bis 15.06.2020 ein Mundschutz zu tragen . Trainingsgegenstände 
(z. B. Sandsack)  sind vor- und nach Benützung zu desi nfizieren. Türgriffe und 
Gymnastikstangen sind täglich mit dem Flächenreinigungstüchern (vor Ort) zu 
desinfizieren! Der eingeschränkte Betrieb gal t von 29.05.  bis 30.06.2020. 
 
Ab 01.07.2020 ist normaler Trainingsbetrieb möglich. Beim Betreten des 
Centers ist noch immer der 1 m Abstand einzuhalten. Es muss weiterhin eine 
tägliche Anwesenhei tsliste geführt werden. Alle bisherigen Hygieneregeln (wie 
z. B. Händewaschen, desinfizieren, häufig und ausreichend Lüften…) sind 
weiterhin einzuhalten. 

Besonderer Schutz von Ri sikogruppen  

o Personen, die Symptome aufweisen oder sich krank fühlen oder Fieber haben, 
dürfen am Sportbetrieb nicht teilnehmen. 

o Um bei einem Auftreten eines Infektionsfalls die Kontaktkette nachvollziehen zu 
können und di e Einhaltung der Abstandsregeln zu vereinfachen, empfehl en wir 
geeignete Maßnahmen (wie z.B. gleiche Gruppenzusammensetzung, 
überschaubare Gruppengröße, Anmeldesystem, dokumentierte Teilnahme) zu 
setzen. 

o Bei der Nichteinhaltung der Maßnahmen können Spor tstättenbetreiber einen 
Platzverweis aussprechen. 

o Auf Angehöri ge von Risikogruppen (z.B. Vorerkrankungen wie Diabetes oder  
Immunsuppression) ist besondere Rücksicht zu nehmen (z.B. durch 
Individualtraining). 

· Hygieneregeln  
o Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, ni cht mit den 

Händen ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten oder  
Nießen) sind einzuhalten. 

o Bei der Nutzung von  Sportgeräten durch mehrere SportlerInnen ist sicher zu 
stellen, dass alle SportlerInnen vorher und nachher ihre Hände waschen oder 
desinfizieren. Wo es möglich ist, ist das Händewaschen dem Desi nfizieren 
vorzuziehen. 


